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Endlich wieder Swisttaler Kinotage
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Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Si Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden bei Rautenberg Media

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Verehrte Kundschaft,

Was war nochmal „Corona“?
Beinahe, ist uns der Fakt, dass
eine Corona-Erkrankung mit
Langzeitfolgen oder sogar töd-
lich verlaufen kann, abhanden-
gekommen.
Der Sommer 2022 war einfach
wunderbar. Wir durften verreisen,
gemeinsam feiern, tanzen, lachen,
uns umarmen - verschobene Fes-
te feiern. Doch gleichzeitig schlu-
gen auch wilde Informationswel-
len über viel zu viel Hitze und viel
zu wenig Wasser, die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen in
der Ukraine und der damit zu-

sammenhängenden Energiekrise, sowie 1001 mehr oder minder
gute Ideen der Politik mit allem umzugehen, über uns zusammen.
Was wird, was kommt, wer - wo - was? Die Politik drehte sich um
180 Grad - wer hätte gedacht, dass grüngesinnte Politiker einstmals
aufbrächen, lang und weiß gewandete Prinzen um wertvolle Öle im
wahrsten Sinne des Wortes „anzupumpen“?
Myrrhe, Weihrauch und wertvolle Öle - das kommt uns doch in
dieser Jahreszeit irgendwie bekannt vor. Auch in diesem vergange-
nen Jahr lernten wir wieder neue Begriffe, wie z.B. das Wort
„Gaspreisbremse“. Fast abgeschaltete Atommeiler werden wieder
angeworfen, weil es anders einfach nicht geht, oder zu gehen
scheint. Die Ölheizung in Omis altem Haus ist plötzlich wieder „in“.
Wir lernen, dass Myrrhe und Weihrauch ganz nett sein mögen -
aber wer braucht das schon. Wären andere Geschenke der Könige
an Jesus - sagen wir Pampers und Kartoffelpüree - vielleicht weitaus
passender gewesen? Vielleicht waren die drei Weisen aus dem

Morgenland ähnlich der drei (und mehr) Weißen aus unserer Ampel-
regierung gefordert, neue Wege zu gehen und wussten mitunter
auch nicht so recht wie, weshalb und wohin? Beten wir gemeinsam
in dieser vorweihnachtlichen Zeit für gute und richtige Gedanken
und Taten unserer Regierenden und aller Mitmenschen, die etwas
zu sagen haben oder unter den derzeitigen Umständen leiden.
Lassen Sie uns gemeinsam Toleranz, Nachsichtigkeit und Geduld
mit unserem Nächsten üben, auch wenn die derzeitigen Zeichen für
die Zukunft in vielerlei Hinsicht nicht rosig aussehen, ist es wichtig
den guten und freundlichen Dialog zu pflegen.
Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die TTTTTreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür danken wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen von
ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!
Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!
Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche WWWWWeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstage,,,,, Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp-
fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-
heit.heit.heit.heit.heit.     Wir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu starten
und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue TTTTTage in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht,
Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.
Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin mit lokalen Inhalten zu
informieren.
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Weihnachtsgrußwort
von Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner

Petra KalkbrennerPetra KalkbrennerPetra KalkbrennerPetra KalkbrennerPetra Kalkbrenner
(Bürgermeisterin)(Bürgermeisterin)(Bürgermeisterin)(Bürgermeisterin)(Bürgermeisterin)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist soweit, Weihnachten steht
vor der Tür und ein weiteres Jahr
neigt sich dem Ende zu.
Zeit einfach mal durchzuatmen,
innezuhalten und die Vorfreude
auf die anstehenden Feiertage
zu genießen- dafür sind die Tage
rund um Heiligabend und Neu-
jahr der beste Zeitpunkt.
Diese Zeit steht jedoch auch
stellvertretend für einen Rück-
blick und darauf, auf ein er-
eignisreiches Jahr zurückzu-
blicken: So wurde der Wieder-
aufbau nun, ein Jahr nach der
Flutkatastrophe, weiterhin
vorangetrieben. Doch auch
der Krieg in der Ukraine
brachte neue Herausforderun-
gen mit sich, die wir gemein-
sam bewältigt haben.
Beides, die Flutkatastrophe und
der Wiederaufbau sowie der

Krieg haben uns wieder eines ge-
zeigt: In Swisttal erleben wir viel
Hilfsbereitschaft, viel Freundlich-
keit und Nächstenliebe. Sowohl
im Alltag, als auch durch die akti-
ven Bürgerinnen und Bürger, die
sich ehrenamtlich in Schulen, Kir-
chen, Vereinen und Kindergärten
engagieren und so für einander
da sind. Sie prägen das gesell-
schaftliche Leben in unserer Gemein-
de und ermöglichen den Menschen,
sich miteinander auszutauschen und
gemeinsam Swisttal lebens- und lie-
benswert zu machen. So ist die Zeit
um Weihnachten auch eine Zeit, um
„Danke“ zu sagen. Danke Ihnen al-
len, die ihre Freizeit in den Dienst
der Gemeinschaft stellen, ob in den
zahlreichen Swisttaler Vereinen, über
ein kommunalpolitisches Mandat
oder im persönlichen Einsatz für un-
sere Gemeinde. Besonders die eh-
renamtlichen Fluthelfer und vielen

Hilfsorganisationen, die während
und nach der Flutkatastrophe den
Wiederaufbau tatkräftig unter-
stützt haben, sowie die Flücht-
lingshelfer, welche die Ukraini-
schen Flüchtlinge bei und nach
Ihrer Ankunft in Deutschland un-
terstützt haben, sind hier hervor-
zuheben. Diese Anstrengung und
das ehrenamtliche Engagement
sind ein unverzichtbarer Bestand-
teil unserer Gemeinde und sogar
darüber hinaus- auch wird mit den
sogenannten „Grünflächenpaten“
in Swisttal ein Beitrag zur Ein-
dämmung der Klimakrise geleis-
tet und unsere Gemeinde befin-
det sich somit noch mehr auf dem
Weg zur Klimaneutralität, zu der
sie sich zudem mit einem Ratsbe-
schluss bekannt hat.
Für die Feiertage wünsche ich Ih-
nen ein gesegnetes Weihnachts-
fest im Kreise Ihrer Nächsten und

alles Gute sowie Gesundheit und
Glück für das anstehende Jahr
2023.

Ihre
Petra Kalkbrenner
Bürgermeisterin

Rathaus bleibt vom 27.12. bis 30.12.2022 geschlossen
Betriebsferien als Beitrag zum Energiesparen im Rhein-Sieg-Kreis
Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Das Rathaus bleibt in
der Zeit vom 27.12. bis 30.12.2022
geschlossen. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Lage der Energie-
versorgung vereinbarte Bürger-
meisterin Petra Kalkbrenner mit
dem Personalrat Betriebsferien
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Rathauses, die in
diesem Zeitraum Jahresurlaub
beziehungsweise Mehrstunden-

abbau nehmen werden.
Die Gemeinde wird einen Not- und
Bereitschaftsdienst für Notfälle,
wie etwa die Beurkundung von
Sterbefällen oder sehr eilige Pass-
angelegenheiten sowie ordnungs-
behördliche Anliegen einrichten.
Für diese Fälle ist die Verwaltung
unter der Notfall-Rufnummer:Notfall-Rufnummer:Notfall-Rufnummer:Notfall-Rufnummer:Notfall-Rufnummer:
02255 / 309-31502255 / 309-31502255 / 309-31502255 / 309-31502255 / 309-315 erreichbar.
Allgemeine Anliegen können wäh-

rend dieser Zeit nicht bearbeitet
werden.
Wichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger Hinweis
des Bürgerbüros:des Bürgerbüros:des Bürgerbüros:des Bürgerbüros:des Bürgerbüros:
Planen Sie eine Reise ins Ausland?
Um sicherzustellen, dass Sie Ihren
beantragten Reisepass noch recht-
zeitig vor der Schließung erhalten,
empfiehlt sich die Beantragung ei-
nes „Express Reisepasses“, wel-
cher für eine Zusatzgebühr in Höhe

von EUR 30,00 innerhalb von
5 Werktagen abholbereit ist.
Bitte beachten Sie, dass die re-
guläre Beantragung andernfalls
etwa 6 Wochen beträgt.
Ab Montag, 02.01.2023 sind wir
wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten erreichbar. Bitte ver-
einbaren Sie Ihren Termin unter:
https://timeacle.com/business/
index/id/3700
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Amtliche Bekanntmachung
über das Wirksamwerden der 3. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich
des Bebauungsplanes Heimerzheim Hz 32 „Metternicher Weg“

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss wurde gemäß § 60 Abs. 2
GO NRW durch den Rat delegiert, anstelle des Rates bis zum 31.01.2021
Beschlüsse zu fassen. In seiner Sitzung am 26.01.2021 fasste der Haupt-
, Finanz- und Beschwerdeausschuss den Feststellungsbeschluss zur 3.
Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplanes
Heimerzheim Hz 32 „Metternicher Weg“. Die Bezirksregierung Köln
erteilte am 20.05.2021 als zuständige Behörde die Genehmigung dieser
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB).
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Swisttal liegt am nördlichen Ortseingang von Heimerzheim.
Das Änderungsgebiet wird begrenzt vom „Metternicher Weg“ im
Norden, der Straße „Im Kammerfeld“ im Westen und der „Kölner
Straße“ im Osten. Die südliche Grenze bildet im östlichen Abschnitt
der „Kommerweg“ und im westlichen Abschnitt unbebaute Fläche/
Grünland. Der Änderungsbereich umfasst rund 1,49 ha.
Durch die 3. Änderung des Flächennutzungsplans wird der nördliche
Teil des Geltungsbereiches (Gemarkung Heimerzheim, Flur 13, Flur-
stücke 7, 8 und 9) von Gewerbliche Bauflächen (G) in Sonderbaufläche
(S) Einzelhandel 3.1 mit der Zweckbestimmung Fachmarktzentrum
Metternicher Weg für groß- und kleinflächige Fachmärkte (VK max.
3.650 m² davon mind. 3.000 m² für Betriebe mit nahversorgungsrele-
vantem Kernsortiment) und der südliche Bereich (Gemarkung Hei-
merzheim, Flur 26, Flurstücke 513, 514 und 515) von Gemischte Bau-
flächen (M) in Wohnbaufläche (W) umgewandelt.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich -
schwarz umrandet - dargestellt.

(Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf, 1.Obergeschoss, Zimmer 36)
montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt der Flächennut-
zungsplanänderung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das
1. Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebe-
ten unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Möglichkeit der
Einsichtnahme zu vereinbaren.
Mit dieser Bekanntmachung, die gemäß § 27a Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.
602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar
2022 (GV. NRW. S. 122) ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde
unter der Adresse https://www.swisttal.de (Rubrik: Öffentliche Be-
kanntmachungen) veröffentlicht wird, wird die 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans für den Bereich des Bebauungsplanes Heimerz-
heim Hz 32 „Metternicher Weg“ der Gemeinde Swisttal wirksam.
Hinweis auf diHinweis auf diHinweis auf diHinweis auf diHinweis auf die Beachtlichke Beachtlichke Beachtlichke Beachtlichke Beachtlichkeit der eit der eit der eit der eit der VVVVVerletzung von erletzung von erletzung von erletzung von erletzung von VVVVVorschriftenorschriftenorschriftenorschriftenorschriften
über die über die über die über die über die Aufstellung des Flächennutzungsplans nach § 214 BauGBAufstellung des Flächennutzungsplans nach § 214 BauGBAufstellung des Flächennutzungsplans nach § 214 BauGBAufstellung des Flächennutzungsplans nach § 214 BauGBAufstellung des Flächennutzungsplans nach § 214 BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(((((BGBl.BGBl.BGBl.BGBl.BGBl. I S I S I S I S I S..... 3634), 3634), 3634), 3634), 3634), zuletzt geändert durch  zuletzt geändert durch  zuletzt geändert durch  zuletzt geändert durch  zuletzt geändert durch ArtikArtikArtikArtikArtikel 11 des Gesetzesel 11 des Gesetzesel 11 des Gesetzesel 11 des Gesetzesel 11 des Gesetzes
am 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726).am 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726).am 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726).am 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726).am 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726).
Es wird gemäß § 215 Absatz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass die
Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 214 Absatz 3
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur be-
achtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeinde-Absatz 6 Satz 1 der Gemeinde-Absatz 6 Satz 1 der Gemeinde-Absatz 6 Satz 1 der Gemeinde-Absatz 6 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.kanntmachung vom 14.kanntmachung vom 14.kanntmachung vom 14.kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV Juli 1994 (GV Juli 1994 (GV Juli 1994 (GV Juli 1994 (GV..... NRW NRW NRW NRW NRW..... S S S S S..... 666), 666), 666), 666), 666), zuletzt geändert zuletzt geändert zuletzt geändert zuletzt geändert zuletzt geändert
durch durch durch durch durch ArtikArtikArtikArtikArtikel 1 des Gesetzes vom 13.el 1 des Gesetzes vom 13.el 1 des Gesetzes vom 13.el 1 des Gesetzes vom 13.el 1 des Gesetzes vom 13.     April 2022 (GVApril 2022 (GVApril 2022 (GVApril 2022 (GVApril 2022 (GV..... NRW NRW NRW NRW NRW..... S S S S S..... 490). 490). 490). 490). 490).
Gemäß § 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW kann die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.Abbildung: Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-Abbildung: Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-Abbildung: Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-Abbildung: Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-Abbildung: Übersicht des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-

rung des Flächennut-zungsplanes © Land NRW (09/2018) / Amt fürrung des Flächennut-zungsplanes © Land NRW (09/2018) / Amt fürrung des Flächennut-zungsplanes © Land NRW (09/2018) / Amt fürrung des Flächennut-zungsplanes © Land NRW (09/2018) / Amt fürrung des Flächennut-zungsplanes © Land NRW (09/2018) / Amt für
Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises -unmaß-Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises -unmaß-Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises -unmaß-Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises -unmaß-Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises -unmaß-
stäblich-stäblich-stäblich-stäblich-stäblich-

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich Begründung
(mit Aussagen zum Artenschutz und zu Umweltbelangen) sowie der
zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6a Abs. 1 BauGB, kann
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB während der Dienststunden im Fachgebiet
III/1 - Gemeindeentwicklung - im Rathaus der Gemeinde Swisttal
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Ausschreibung
- Turnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheim

Satzung
Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Swisttal
vom 07.12.2022

Die Gemeinde SwisttalDie Gemeinde SwisttalDie Gemeinde SwisttalDie Gemeinde SwisttalDie Gemeinde Swisttal
veröffentlicht in der 50.KW im Deutschen Ausschreibungsblatt, bei bi-
AusschreibungsDienste und im Subreport für das Bauvorhaben
TTTTTurnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheimurnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheimurnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheimurnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheimurnhalle der Gesamtschule in 53913 Swisttal-Heimerzheim
die Ausschreibung folgenden Gewerkes:

- Kanalbauarbeiten -
Der Bekanntmachungstext der Veröffentlichung kann auch auf der
Homepage der Gemeinde Swisttal unter wwwwwwwwwwwwwww.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de (Startseite -
„Themen im Blick“) abrufen werden.
Weitere Informationen unter 02255/309-233 bzw. 234.

SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung
BeitrBeitrBeitrBeitrBeitrags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzung
der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022
Aufgrund
- der §§ 7,8,9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der jeweils gelten-
den Fassung,
- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. S.
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV.
NRW. S. 1029), in der jeweils geltenden Fassung,
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in
der jeweils geltenden Fassung sowie
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasser-
abgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559),
in der jeweils geltenden Fassung,
hat der Rat der Gemeinde Swisttal in seiner Sitzung vom 06.12.2022
folgende Satzung beschlossen:
1.1.1.1.1.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigung

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die

Gemeinde Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde

Swisttal vom 01.01.2018 stellt die Gemeinde zum Zweck der
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwer-
tung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbesei-
tigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als
öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseran-
lagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und
sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwasserbesei-
tigung erforderlich sind (z. B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regen-
wasser- Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm
aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben,
das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).

(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und
wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalan-
schlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.

2.2.2.2.2.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Gebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche Regelungen

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
AbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebühren
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage

erhebt die Gemeinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG

NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der
Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach
§ 7 KAG NRW.

(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW
eingerechnet:
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Ge-
meinde umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m.
§ 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhe-
bung nach § 11 dieser Satzung von demjenigen erhoben, der eine
Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anforderungen des §
60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.

(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Re-
genwassergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 11 und 12
dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
GebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbe
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Besei-

tigung von Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortlei-
ten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln
sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit
der Beseitigung des Abwassers).

(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwasser-
maßstab (§ 4).

(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich
auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder befestigten Fläche auf den angeschlossenen Grund-
stücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die
gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
SchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebühren
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen

und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseran-
lage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Be-
rechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranla-
gungszeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das Kalenderjahr.

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die
aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen,
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs.
4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten
und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindli-
che Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch
den Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt.
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Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß
funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Da-
tenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Daten-
speicherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Was-
serversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimali-
ge Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der
ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungs-
pflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW)
sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwasser-
gebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der
Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grund-
gesetz) zu dulden.

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.
B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Ge-
bührenpflichtige den Mengennachweisdurch einen auf seine Kos-
ten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler
nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über
den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines
solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde be-
rechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu
schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche
Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage
der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder
unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemein-
degebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler
nicht messrichtig funktioniert.

(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem
Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die nach-
weisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
weis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichti-
gen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig
funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an
das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen:
1.1.1.1.1.     AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasser-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte,
die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die
Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben durchzuführen und
der Gemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion
der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser
Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.
2.2.2.2.2.     WWWWWasserzählerasserzählerasserzählerasserzählerasserzähler
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zu-
mutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten
eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten Was-
serzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das
Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit
einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus
der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasser-
zähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichti-
ge Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.

Der Zählerstand ist der Gemeinde Swisttal vom Gebührenpflichtigen
bis zum 10.01. des nachfolgenden Jahres mitzuteilen. Verspätet einge-
hende Meldungen können bei der Gebührenermittlung nicht berück-
sichtigt werden (Ausschlussfrist).

3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung
der Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichti-
ge den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus
diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Ab-
wassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen ge-
eignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf
dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermögli-
chen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasser-
schwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige
durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwund-
mengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen
Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitli-
chen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für
das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.

Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch
einen schriftlichen Antrag bis zum 10.01. des nachfolgenden Jahres
durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen.
Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasser-
schwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 10.01. des
nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die
Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,92 €2,92 €2,92 €2,92 €2,92 €.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
NiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebühr
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser

ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/
oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abfluss-
wirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine
nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn
von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund
des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasser-
anlage gelangen kann.

(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen wer-
den im Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen
Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflich-
tet, der Gemeinde auf Anforderung die Quadratmeterzahl der
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in die
öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf seinem
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er
verpflichtet, zu einem von der Gemeinde vorgelegten Lageplan
über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie
abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Gemeinde zutref-
fend ermittelt wurden. Auf Anforderung der Gemeinde hat der
Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere geeignete
Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. über-
bauten) und/oder befestigten Flächen entnommen werden kön-
nen. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vorlage weiterer
Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück kei-
ne geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers
vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie
abflusswirksame Fläche von der Gemeinde geschätzt. Die Daten-
erhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Ge-
meinde (z. B. Planung und ausreichende Dimensionierung der
öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der
Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen
Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu
dulden.

(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verän-
dert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde inner-
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halb eines Monates nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen.
Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die verän-
derte Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit
dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegan-
gen ist.

(4) Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossenen Flächen, welches vor der Einleitung in den Kanal in
Auffangbehälter eingeleitet wird, kann für Eigenzwecke auf dem
Grundstück als Brauchwasser oder zur Gartenbewässerung ge-
nutzt werden. Die zu diesem Zweck notwendige Anlage,
insbesondere eine Brauchwasseranlage, muss den jeweils in Be-
tracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verant-
wortlichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und den ord-
nungsgemäßen Betrieb derartiger Anlagen trägt der jeweilige
Betreiber. Werden auf dem Grundstück entsprechende Anlagen
betrieben, aus denen Niederschlagswasser als Brauchwasser (z.B.
durch Verwendung als Toilettenspülwasser) der öffentlichen Ab-
wasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine Schmutzwasserge-
bühr erhoben. Die dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitete
Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Messung
nachzuweisen (vgl. § 4 Abs. 4).

(5) Für das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlagswasser,
das nicht dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitet wird (z.b. Gar-
tenbewässerung, Teichbefüllung), reduziert sich die für die Erhebung
der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das
Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 30%, wenn das Fas-
sungsvolumen der Anlage mindestens 35 Liter je m² angeschlosse-
ner Fläche und das Gesamtvolumen mindestens 2 m³ beträgt.

(6) Wird das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlagswas-
ser ausschließlich oder zusätzlich zu der Verwendung nach Abs. 5
der öffentlichen Abwasseranlage als Schmutzwasser zugeleitet
(z.B. durch Verwendung als Toilettenspülwasser) reduziert sich die
für die Erhebung der Niederschlags-wassergebühr maßgebliche
Fläche, die an den Auffangbehälter angeschlossen ist, um 50%,
soweit das Fassungsvolumen dieser Anlage mindestens 35 Liter je
m² angeschlossener Fläche und das Gesamtvolumen mindestens 2
m³ beträgt.

(7) Nachfolgend genannte Flächenarten werden bei der Gebührenbe-
rechnung mit 50% Anteil der Fläche berücksichtigt.
- Begrünte Dachflächen (Substrat-Aufbaudicke mindestens 6 cm,

Dachneigung &le; 5°),
- Teildurchlässige bzw. schwach versiegelte Flächen, wie z.B.

Rasengittersteine, Schotter, lockerer Kiesbelag
- und fachgerecht hergestelltes Ökopflaster

(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder
befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 dieser Satzung 0,90 €.0,90 €.0,90 €.0,90 €.0,90 €.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Beginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der Gebührenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den

Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt.
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits

bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit
deren Inkrafttreten.

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die
Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Mo-
nats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats
erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
GebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtige sind

a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt
ist, auch der Erbbauberechtigte,

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung
des Grundstücks dinglich berechtigt ist,

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung.
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigen-

tümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem

Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Ge-
bührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nut-
zungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Gemeinde
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mit-
zuteilen.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Ge-
bühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde
die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben
ferner zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu über-
prüfen.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Fälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der Gebühr
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des

Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit
anderen Abgaben erhoben werden.

(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zähler-
einrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für
das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Ge-
meinde hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
AbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungen
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden
Kalenderjahres Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der
mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die
Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
VorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungen
(1) Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden

Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die
Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der Schmutzwassermen-
ge, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche
Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszahlungen
und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Haushalte oder Betriebe. Die Gemeinde erhebt am 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG
NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Niederschlagswassergebühr in
Höhe von ¼ der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten
sowie abflusswirksamen Flächen, die sich aus der Abrechnung des
Vorjahres ergibt.

(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweili-
ge Kalenderjahr.

(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
Die Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf
folgenden Kalenderjahr durch Bescheid.

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen be-
messen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw.
verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, wird der
fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendi-
gung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Voraus-
leistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeit-
raum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Ab-
rechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
VerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelfer
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren
und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers
oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von Klärschlamm
(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Klein-

kläranlagen in das Zentralklärwerk wird die Gebühr nach der
abgefahrenen Menge in m³ erhoben.

(2) Die Gebühr beträgt 37 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm.
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr.
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbau-

berechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläranlage betrieben
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wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(5) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine Kleinkläran-

lage nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Sinne
des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und AbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahren
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben
(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslo-

sen Gruben und deren Beseitigung wird die Gebühr nach der
abgefahrenen Menge pro m³ erhoben.

(2) Die Gebühr beträgt 37 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge.
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt des

Auspumpens.
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbau-

berechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigte, auf dessen Grundstück die abflusslose Grube betrie-
ben wird.

(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
3.3.3.3.3.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
Beitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche Regelungen

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
KanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitrag
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung

der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen
Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.

(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage
und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grund-
stück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwan-
des der Gemeinde für die Herstellung, Anschaffung und Erweite-
rung der gemeindlichen Abwasseranlage.

(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück (§ 8 Abs. 9 KAG NRW).

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
Gegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der Beitragspflicht
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Vor-

aussetzungen erfüllt sind:
a) Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und

rechtlich angeschlossen werden können,
b) für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein

Anschlussrecht bestehen und
c) für das Grundstück muss eine bauliche oder gewerbliche Nut-

zung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), so dass es
bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder soweit für
ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht
festgesetzt ist (z. B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34
BauGB), muss das Grundstück nach der Verkehrsauffassung
Bauland sein und nach der geordneten, städtebaulichen Ent-
wicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen
(z. B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen.

(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im
Rahmen der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeind-
liche Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne
leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage (z. B.
in ein von der Gemeinde betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelan-
gen kann.

(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig
von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder
demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche,
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an
die Anlage angeschlossen werden kann.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
BeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstab
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt

sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Veranla-
gungsfaktor.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tat-

sächliche Grundstücksfläche,
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken

im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB): die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu
einer Tiefe von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der
Erschließungsstraße zugewandt ist, die das Grundstück wege-
mäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstücken, die
nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird
die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. zugrunde gelegt.
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese
Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung
bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht.
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung
zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit
einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,5
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,0.

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan fest-
gesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Be-
bauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur die
zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe des Bau-
werks geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere
Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist
diese zugrunde zu legen.

(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen nach Abs. 4 enthalten sind, ist
maßgebend:
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-

nen Geschosse,
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der

auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Geschosse.

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut
werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke.

(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3
genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhöht. Dieses gilt auch,
wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber
aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als
Kerngebiete, Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzusehen
sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umge-
bung vorhandenen Nutzung zulässig wäre.

8) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung
ohne Bebauung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit einge-
schossiger Bebaubarkeit behandelt. Grundstücke, die im Bebauungs-
plan als Gemeinbedarfsfläche ohne Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse ausgewiesen sind, werden wie Grundstücke mit halbgeschossi-
ger Bebaubarkeit (Nutzungsfaktor 0,5) behandelt.

(9) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück
durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für welches ein
Beitrag nicht erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden,
so ist der Beitrag für das hinzugekommene Grundstück nachzuzah-
len. Die Berechnung erfolgt nach der im Zeitpunkt der Grundstücks-
verbindung geltenden Beitrags- und Gebührensatzung.

§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
BeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt 7,95 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsflä-

che.
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des
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Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. Dieser beträgt:
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50% des Beitrags,
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50% des

Beitrags.
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benut-

zungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach dem zu diesem
Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen.

§ 18§ 18§ 18§ 18§ 18
Entstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der Beitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffent-

liche Abwasseranlage angeschlossen werden kann.
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem

Anschluss. In den Fällen des § 16 Abs. 2 entsteht die Beitrags-
pflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nut-
zungsmöglichkeit entfallen.

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-
zung bereits an die Abwasseranlage angeschlossen waren oder
werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten
dieser Satzung.

(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht,
wenn für den Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussge-
bühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem Recht gezahlt oder
ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist.

§ 19§ 19§ 19§ 19§ 19
BeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtiger
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-

tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtig-
te gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW beitragspflichtig.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.
§ 20§ 20§ 20§ 20§ 20

Fälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der Beitragsschuld
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides fällig.
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem.

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine
aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht von der Pflicht
zur fristgerechten Zahlung.

4.4.4.4.4.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
AufwAufwAufwAufwAufwandsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für AnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungen

§ 21§ 21§ 21§ 21§ 21
Kostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und

Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung einer Grund-
stücksanschlussleitung an die gemeindliche Abwasseranlage sind
der Gemeinde nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen.

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druck-
entwässerungssystemen.

(3) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von dem öf-
fentlichen Hauptkanal (der öffentlichen Sammelleitung) in der
öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze.

§ 22§ 22§ 22§ 22§ 22
Aufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen Kosten
Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Verände-
rung und die Kosten für die Unterhaltung werden auf der Grundlage
der tatsächlichen entstandenen Kosten abgerechnet. Erhält ein Grund-
stück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für jede
Leitung berechnet.

§ 23§ 23§ 23§ 23§ 23
Entstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des Ersatzanspruchs
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der
Anschlussleitung, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.

§ 24§ 24§ 24§ 24§ 24
ErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kosten-
ersatzbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist auch der Erbbaube-
rechtigte ersatzpflichtig.

(2) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlusslei-

tung, so haften die Grundstückseigentümer bzw. die Erbbaube-
rechtigten als Gesamtschuldner.

§ 25§ 25§ 25§ 25§ 25
Fälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des Ersatzanspruchs
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heran-
ziehungsbescheides fällig.
5.5.5.5.5.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
SchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungen

§ 26§ 26§ 26§ 26§ 26
AuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichten
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berech-

nung der Beiträge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu
dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten,
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen
nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung
maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen
Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen
auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen.

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen
entsprechend.

§ 27§ 27§ 27§ 27§ 27
Billigkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und Härtefallregelung
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall beson-
dere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanal-
anschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kostenersatz gestun-
det, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.

§ 28§ 28§ 28§ 28§ 28
ZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittel
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhand-
lungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.

§ 29§ 29§ 29§ 29§ 29
RechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittel
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 30§ 30§ 30§ 30§ 30
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Gemeinde vom 10.12.2020 außer Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde Swisttal vom 07.12.2022 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490):
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-

nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden,
- die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal, 07.12.2022
(Petra Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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Bevölkerungsschutz Gemeinde Swisttal

Die vorstehend aufgelisteten Anlaufstellen werden im Falle eines
Großschadenereignisses rund um die Uhr persönlich besetzt sein.
Eine Übersicht mit Fotos der Anlaufstellen finden Sie auch auf der
Homepage der Gemeinde Swisttal unter der Kategorie „Bevölke-
rungsschutz“.
WWWWWas bieten die as bieten die as bieten die as bieten die as bieten die Anlaufstellen?Anlaufstellen?Anlaufstellen?Anlaufstellen?Anlaufstellen?
• Es handelt sich um Informationsstellen für Hilfesuchende.
• Notrufmeldungen bei Ausfall des Telefon- und Mobilfunknetzes

können von hier aus abgegeben werden.
HinweisHinweisHinweisHinweisHinweis
• Die Anlaufstellen bieten keine dauerhafte Betreuungs- oder Auf-

enthaltsmöglichkeit.
• Es handelt sich nicht um Ausgabestellen für Medikamente. Ebenfalls

ist vor Ort keine Kühlung von Medikamenten vorgesehen.
• Auflademöglichkeiten für Mobiltelefone u. ä. elektronische Gerä-

te werden nicht vorgehalten.
Umso wichtiger ist es, dass sich die Bevölkerung eigenverantwortlich
auf einen eventuellen Ausfall der Energieversorgung vorbereitet.
WärmeraumWärmeraumWärmeraumWärmeraumWärmeraum
Sofern ein längerfristiger und flächendeckender Ausfall der Heizmög-
lichkeiten in den privaten Haushalten festzustellen ist, wird die Ge-
meinde Swisttal für die Bevölkerung einen Wärmeraum in der 3-fach-
Turnhalle im Ortsteil Heimerzheim (Höhenring 101, 53913 Swisttal) zur
Verfügung stellen.
Vorsorge - sind Sie gut vorbereitet?Vorsorge - sind Sie gut vorbereitet?Vorsorge - sind Sie gut vorbereitet?Vorsorge - sind Sie gut vorbereitet?Vorsorge - sind Sie gut vorbereitet?
Getränke & Lebensmittel:Getränke & Lebensmittel:Getränke & Lebensmittel:Getränke & Lebensmittel:Getränke & Lebensmittel:
Im Falle einer Energiemangellage besteht die Gefahr, dass nur noch
ein eingeschränktes Angebot an Lebensmitteln zur Verfügung steht.
Daher ist es wichtig, dass Sie für einen ausreichenden VVVVVorrorrorrorrorrat sorgenat sorgenat sorgenat sorgenat sorgen.
Dieser sollte einen Zeitraum von zehn Tagen abdecken.
Zum Erwärmen von Speisen empfehlen sich Gasgrills und Campingko-
cher. Bitte verwenden Sie diese Geräte jedoch nur im Außenbereich.
Hygiene:Hygiene:Hygiene:Hygiene:Hygiene:
• Bevorraten Sie Brauchwasser in Badewannen, Waschbecken, Ei-

mern, Töpfen, Wasserkanistern (z.B. für die Toilettenspülung)
• Legen Sie einen Vorrat an Seife, Duschgel und Desinfektionsmittel

an
• Denken Sie auch an die Bevorratung zielgruppenspezifischer Hygie-

neartikel (z.B. Windeln)
Sonstiges:Sonstiges:Sonstiges:Sonstiges:Sonstiges:
• Halten Sie vorsorglich Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Feuer-

zeuge und Streichhölzer bereit
• Denken Sie an warme Kleidung und Decken

Die Gemeinde Swisttal bereitetDie Gemeinde Swisttal bereitetDie Gemeinde Swisttal bereitetDie Gemeinde Swisttal bereitetDie Gemeinde Swisttal bereitet
sich auf eine mögliche Energie-sich auf eine mögliche Energie-sich auf eine mögliche Energie-sich auf eine mögliche Energie-sich auf eine mögliche Energie-
mangellage vormangellage vormangellage vormangellage vormangellage vor.....     Auf der Homepa-Auf der Homepa-Auf der Homepa-Auf der Homepa-Auf der Homepa-
ge ge ge ge ge der Gemeinde Swisttalder Gemeinde Swisttalder Gemeinde Swisttalder Gemeinde Swisttalder Gemeinde Swisttal
(www(www(www(www(www.swisttal.de) wurde auf der.swisttal.de) wurde auf der.swisttal.de) wurde auf der.swisttal.de) wurde auf der.swisttal.de) wurde auf der
Startseite unter „Themen im Blick“Startseite unter „Themen im Blick“Startseite unter „Themen im Blick“Startseite unter „Themen im Blick“Startseite unter „Themen im Blick“
die Kategorie „Bevölkerungs-die Kategorie „Bevölkerungs-die Kategorie „Bevölkerungs-die Kategorie „Bevölkerungs-die Kategorie „Bevölkerungs-
schutz“ eingerichtet.schutz“ eingerichtet.schutz“ eingerichtet.schutz“ eingerichtet.schutz“ eingerichtet.
Hier erhalten Sie alle Informatio-Hier erhalten Sie alle Informatio-Hier erhalten Sie alle Informatio-Hier erhalten Sie alle Informatio-Hier erhalten Sie alle Informatio-
nen rund um das nen rund um das nen rund um das nen rund um das nen rund um das TTTTThema.hema.hema.hema.hema. Die Sei- Die Sei- Die Sei- Die Sei- Die Sei-
te wird stetig aktualisiert undte wird stetig aktualisiert undte wird stetig aktualisiert undte wird stetig aktualisiert undte wird stetig aktualisiert und
ausgebaut.ausgebaut.ausgebaut.ausgebaut.ausgebaut.
Anlaufstellen (sog. „Leuchttürme“)Anlaufstellen (sog. „Leuchttürme“)Anlaufstellen (sog. „Leuchttürme“)Anlaufstellen (sog. „Leuchttürme“)Anlaufstellen (sog. „Leuchttürme“)
Sollte es zu einer großräumi-
gen und länger andauernden
Unterbrechung der Energiever-
sorgung kommen, so richtet die
Gemeinde Swisttal im Bedarfs-
fall Anlaufstellen an folgenden
Örtlichkeiten ein:

• Nutzen Sie batteriebetriebene Rundfunkgeräte. Hier bieten sich
sog. „Notfallradios“ an. Diese können per Handkurbel aufgeladen
werden und bieten vielfach weitere nützliche Funktionen für den
Ernstfall (Powerbank, Taschenlampe)

Bitte verfolgen Sie das Programm der lokalen Radiosender und achtenBitte verfolgen Sie das Programm der lokalen Radiosender und achtenBitte verfolgen Sie das Programm der lokalen Radiosender und achtenBitte verfolgen Sie das Programm der lokalen Radiosender und achtenBitte verfolgen Sie das Programm der lokalen Radiosender und achten
Sie auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte.Sie auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte.Sie auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte.Sie auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte.Sie auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte.
SirenensignaleSirenensignaleSirenensignaleSirenensignaleSirenensignale

Wie soll man sich beim oben dargestellten Wie soll man sich beim oben dargestellten Wie soll man sich beim oben dargestellten Wie soll man sich beim oben dargestellten Wie soll man sich beim oben dargestellten WWWWWarnsignal im Ernstfallarnsignal im Ernstfallarnsignal im Ernstfallarnsignal im Ernstfallarnsignal im Ernstfall
verhalten?verhalten?verhalten?verhalten?verhalten?
• Geschlossene Räume aufsuchen
• Fenster und Türen schließen
• Radio einschalten und auf Durchsagen achten: WDR 2 (100,4 Mhz),

Radio Bonn/Rhein-Sieg (je nach Empfangsort: 91,2 - 94,2 - 97,8 -
99,9 - 104,2 - 107,9 Mhz)

• Warnapps wie NINA, Katwarn oder WarnWetter nutzen
• Internetpräsenzen und Social-Media-Auftritte der zuständigen

Behörden besuchen
• Nachbarn und Mitbewohner unterrichten
• Auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen achten
• Die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen

anrufen

Grafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-Kreis

Grafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-KreisGrafik: © Rhein-Sieg-Kreis
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Das Archiv der Gemeinde Swisttal bleibt vom
15.12.2022 bis 30.12.2022 urlaubsbedingt geschlossen

Die Gemeinde Swisttal sucht ab sofort

Endlich wieder Swisttaler Kinotage

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. In der Zeit von Donnerstag, 15.12.2022 bis einschließlich
Freitag, 30.12.2022 bleibt das Archiv der Gemeinde Swisttal urlaubs-
bedingt geschlossen. Ab Montag, 02.01.2023 ist das Gemeindearchiv

wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 8.00
bis 12.00 Uhr und montag- bis donnerstagnachmittags nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung.

eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),
Entgeltgruppe 9 a Entgeltgruppe 9 a Entgeltgruppe 9 a Entgeltgruppe 9 a Entgeltgruppe 9 a TVöD oder eine/n Beamtin/enTVöD oder eine/n Beamtin/enTVöD oder eine/n Beamtin/enTVöD oder eine/n Beamtin/enTVöD oder eine/n Beamtin/en
A 9 Landesbeamtengesetz NRWA 9 Landesbeamtengesetz NRWA 9 Landesbeamtengesetz NRWA 9 Landesbeamtengesetz NRWA 9 Landesbeamtengesetz NRW,,,,, 2. 2. 2. 2. 2. Einstiegsamt der 1. Einstiegsamt der 1. Einstiegsamt der 1. Einstiegsamt der 1. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe Laufbahngruppe Laufbahngruppe Laufbahngruppe Laufbahngruppe,,,,, in  in  in  in  in TTTTTeilzeit 20 Stunden/wöchentlicheilzeit 20 Stunden/wöchentlicheilzeit 20 Stunden/wöchentlicheilzeit 20 Stunden/wöchentlicheilzeit 20 Stunden/wöchentlich
als Sachbearbeiter*in für das Fachgebiet II/3,Bürgerbüro / Einwohnerwesen / Standesamt.

eine/n tariflich Beschäftigte/n (m/w/d),eine/n tariflich Beschäftigte/n (m/w/d),eine/n tariflich Beschäftigte/n (m/w/d),eine/n tariflich Beschäftigte/n (m/w/d),eine/n tariflich Beschäftigte/n (m/w/d),
in in in in in VVVVVollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit, bis Entgeltgruppe 8  bis Entgeltgruppe 8  bis Entgeltgruppe 8  bis Entgeltgruppe 8  bis Entgeltgruppe 8 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD,,,,, unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
als Sachbearbeiter/in für das Fachgebiet II/1, Öffentliche Sicherheit und Ordnungals Sachbearbeiter/in für das Fachgebiet II/1, Öffentliche Sicherheit und Ordnungals Sachbearbeiter/in für das Fachgebiet II/1, Öffentliche Sicherheit und Ordnungals Sachbearbeiter/in für das Fachgebiet II/1, Öffentliche Sicherheit und Ordnungals Sachbearbeiter/in für das Fachgebiet II/1, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Die vollständigen Ausschreibungstexte sowie detaillierte Informationen über die Gemeinde Swisttal finden
Sie unter www.swisttal.de.
Hier können Sie unter dem Reiter „Aktuelle Stellenangebote“ Ihre Bewerbung per Mausklick einreichen.

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Nach einer Pause, be-
dingt durch die Corona-Pandemie,
starten die beliebten Swisttaler
Kinotage im Winter 2022/2023.
Hierzu laden der Kinder- und Ju-
gendring Swisttal e.V. und die
Gemeinde Swisttal mit der freund-
lichen Unterstützung durch die
Städte- und Gemeindestiftung der
Kreissparkasse Köln ein.
„Ich freue mich, nach der langen
durch die Corona-Pandemie be-
dingten Pause den Kindern und
Jugendlichen ihre Lieblingsfilme
zeigen zu können,“ sagt Karl-
Heinz Müller vom Kinder- und
Jugendring Swisttal e.V.
Bürgermeisterin Kalkbrenner be-
tont: „Es ist sehr schön, den Kin-
dern und Jugendlichen wieder die
Swisttaler Kinotage mit ihren Lieb-
lingsfilmen anbieten zu können.
Ich danke dem Kinder- und Ju-
gendring Swisttal e.V. für die jah-
relange Kooperation sowie der
Städte- und Gemeindestiftung der
Kreissparkasse Köln für die er-
neute finanzielle Unterstützung.

Den Kindern und Jugendlichen
kann somit wieder ein vielfälti-
ges Kinoprogramm in sieben Orts-
teilen angeboten werden.“
Nach Weihnachten und Sylvester
beginnen die Swisttaler Kinotage
am Freitag, den 13.01.2023 im
Katholischen Pfarrheim Buschho-
ven mit dem Film „Vaiana“. Im
Anschluss findet am Freitag, den
20.01.2023 die Filmvorführung von
„Mia und der weiße Löwe“ im
Dorfgemeinschaftshaus Ollheim
statt. Der nächste Film „Latte Igel
und der magische Wasserstein“
wird am Freitag, den 27.01.2023
in Heimerzheim Aula der Gesamt-
schule Swisttal vorgeführt. Vor der
Karnevalspause startet der Kino-
tag mit „Jim Knopf und die Wilde
13“ am Freitag, den 03.02.2023
in Straßfeld im Dorfhaus.
Der zweite Teil der Swisttaler

Kinotagen nach Karneval beginnt
mit der Vorführung von „Angry
Birds 2“ am Freitag, den
24.02.2023 im Dorfhaus Moren-
hoven. Am Freitag, den 03.03.2023
findet der Kinotag im Dorfsaal
Odendorf statt. Hier wird die „Kon-
ferenz der Tiere“ vorgeführt. Auf-
grund der vorübergehenden Nut-
zung des Dorfsaals als Sportstät-
te, werden hier die Besucher ge-
beten, vor dem Eintritt in den
Dorfsaal die Schuhe im Vorraum
abzulegen, damit die ausliegen-
den Sportmatten geschont bleiben.
Auch ist Essen und Trinken im Dorfs-
aal zum Schutz der Sportmatten
ausnahmsweise untersagt.
Den Abschluss der Saison 2022/
2023 der Swisttaler Kinotage bil-
det die Vorführung von „Luca“ am

Freitag, den 10.03.2023 im Rats-
saal der Gemeinde in Ludendorf.
Die Vorführungen beginnen
jeweils um 18 Uhr; Einlass ist ab
17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine
Anmeldung zu den Swisttaler Ki-
notagen ist derzeit nicht erforder-
lich. Es wird jedoch gebeten, die
allgemein gültigen Hygienebe-
stimmungen wie Abstand und Nie-
settikette zu beachten und bei
Krankheitssymptomen die Swist-
taler Kinotage nicht zu besuchen.
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Gemeinde und Bundespolizei übergeben Geschenke
an Swisttaler Tafel

Siegelverleihung: v.l.n.R. Svenja Udelhoven (Kreisdirektorin Rhein-Sieg-Siegelverleihung: v.l.n.R. Svenja Udelhoven (Kreisdirektorin Rhein-Sieg-Siegelverleihung: v.l.n.R. Svenja Udelhoven (Kreisdirektorin Rhein-Sieg-Siegelverleihung: v.l.n.R. Svenja Udelhoven (Kreisdirektorin Rhein-Sieg-Siegelverleihung: v.l.n.R. Svenja Udelhoven (Kreisdirektorin Rhein-Sieg-
Kreis), Dr. Barbara Gunst-Assimenios (Integrationsbeauftragte), PetraKreis), Dr. Barbara Gunst-Assimenios (Integrationsbeauftragte), PetraKreis), Dr. Barbara Gunst-Assimenios (Integrationsbeauftragte), PetraKreis), Dr. Barbara Gunst-Assimenios (Integrationsbeauftragte), PetraKreis), Dr. Barbara Gunst-Assimenios (Integrationsbeauftragte), Petra
Kalkbrenner (Bürgermeisterin)Kalkbrenner (Bürgermeisterin)Kalkbrenner (Bürgermeisterin)Kalkbrenner (Bürgermeisterin)Kalkbrenner (Bürgermeisterin)

Geschenkübergabe anlässlich der Wunschzettel-Aktion bei der Swisttaler Tafel in HeimerzheimGeschenkübergabe anlässlich der Wunschzettel-Aktion bei der Swisttaler Tafel in HeimerzheimGeschenkübergabe anlässlich der Wunschzettel-Aktion bei der Swisttaler Tafel in HeimerzheimGeschenkübergabe anlässlich der Wunschzettel-Aktion bei der Swisttaler Tafel in HeimerzheimGeschenkübergabe anlässlich der Wunschzettel-Aktion bei der Swisttaler Tafel in Heimerzheim

HeimHeimHeimHeimHeimerzheim.erzheim.erzheim.erzheim.erzheim. Seit nun mehre-
ren Jahren organisiert die Swist-
taler Tafel eine „Weihnachtsge-
schenkaktion“, so auch in die-
sem Jahr. Für über hundert Kin-
der und Jugendliche konnten so
ihre Wünsche, die sie zuvor auf
ihre Weihnachtswunschzettel ge-
schrieben hatten, erfüllt werden.

Auch Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung Swisttal und An-
gehörige des Bundespolizeiaus-
und Fortbildungszentrums Swist-
tal waren wieder an der Aktion
beteiligt und so konnte die
Swisttaler Tafel auch dieses Jahr
wieder viele Kinderaugen strah-
len lassen. Maren Fritsch von
der Gemeinde Swisttal verteilte
die Wunschzettel an die Mitar-
beiter der Gemeinde Swisttal

und sammelte anschließend die
Geschenke ein. Die Geschenke
wurden nun gemeinsam mit

Polizeidirektor Carsten Wester-
kamp und Bürgermeisterin Kalk-
brenner, sowie Anwärterinnen

und Anwärtern der Bundespoli-
zei an Jürgen Hein, Vorsitzender
der Swisttaler Tafel, übergeben.

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Die Gemeinde Swisttal
erhielt im Zuge der sogenannten
Re-Zertifizierung erneut das Sie-
gel „Interkulturell orientiert“.
Das Siegel wurde im Namen der
Initiatoren -des Kommunalen In-
tegrationszentrums des Kreises in
Kooperation mit den Integrations-
agenturen der Kurdischen Ge-
meinschaft Rhein-Sieg/Bonn e.V.,
des Diakonischen Werkes des Ev.
Kirchenkreises an Sieg und Rhein
sowie des Caritasverbands Rhein-
Sieg e.V.- verliehen. Damit wür-
digten Kreisdirektorin Svenja
Udelhoven und Reiner Mathes,
Sprecher der AG Wohlfahrt bei der
festlichen Veranstaltung die aus-
gezeichneten Verwaltungen und
sozialen Institutionen.
Neben der Gemeinde Swisttal,
Stadt Troisdorf sowie Jobcenter
Rhein-Sieg, welche ebenfalls re-
zertifiziert wurden, erhielten auch
drei Institutionen und eine Stadt-
verwaltung die Auszeichnung: die
Stadtverwaltung Sankt Augustin,
der Deutsche Kinderschutzbund
Ortsverband Hennef e.V., der SKM
- Katholischer Verein für soziale
Dienste im Rhein-Sieg-Kreis e. V.
und die VHS Rhein-Sieg. Der Siegel-
Prozess, der einmalig in Nordrhein-

Gemeinde Swisttal erhält erneut das Siegel
„Interkulturell orientiert“
Siegel würdigt interkulturelle Orientierung von Verwaltungen und sozialen Institutionen

Westfalen ist, besteht aus einer
Beratung, der Festlegung von
Meilensteinen und der Überprü-
fung des Fortschrittes durch eine
Jury.
Das Siegel steht unter dem Motto
„Wer verstehen will, muss
manchmal die Perspektive än-
dern“. Es verfolgt die nachhaltige

interkulturelle Öffnung von Ein-
richtungen, Verwaltungen und
Organisationen im Rhein-Sieg-
Kreis. Ein wichtiges Ziel ist es,
Integration als Querschnittsauf-
gabe ins öffentliche Bewusstsein
zu bringen. So soll zum Beispiel
der Beschäftigtenanteil von
Menschen mit Einwanderungs-

geschichte auf allen Laufbahnebe-
nen erhöht werden. Interkulturel-
le Öffnung soll als integraler Be-
standteil der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung verstanden
werden. Bürgermeisterin Kalk-
brenner sagte anlässlich der Ur-
kundenverleihung: „Trotz der
Herausforderungen während der
Flut wurde der Siegel-Prozess
nicht aus den Augen verloren
und konnte erfolgreich weiter-
verfolgt werden. Einige Unter-
künfte von Flüchtlingen waren
ebenso betroffen und gemein-
sam mit allen Swisttalern wur-
den Keller geleert und gesäubert.
Hier zeigte sich der Zusammen-
halt in Swisttal und dafür bin ich
dankbar!“ Integrationsbeauftragte
Dr. Gunst-Assimenios betonte:
„Wir befinden uns in einem Pro-
zess, sich der gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe zu stellen,
das Bewusstsein für Interkultu-
relle Öffnung zu schaffen und In-
tegration zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden zu lassen.
Ich freue mich sehr, dass Swist-
tal das Siegel „Interkulturell ori-
entiert“ als sichtbares Signal und
Qualitätsmerkmal erneut verliehen
bekommen hat.“
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Information zum Winterdienst auf Straßen und
Gehwegen in der Gemeinde Swisttal

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus

Die Gemeinde Swisttal möchte die
bevorstehende Winterzeit zum An-
lass nehmen, um vorsorglich auf be-
sondere Reinigungspflichten der An-
lieger bei Schnee und Eisglätte nach
der Satzung über die Straßenreini-
gung der Gemeinde Swisttal vom
20.11.1987 (in der zurzeit geltenden
Fassung) hinzuweisen:
Nach § 2 der Straßenreinigung- und
Gebührensatzung sind die Reinigung
aller Gehwege und der im Straßen-
verzeichnis (Anlage zur Straßenrei-
nigung- und Gebührensatzung)
kenntlich gemachten Fahrbahnen
den Eigentümern der an sie angren-
zenden und durch sie erschlossenen
Grundstücke (§ 5) mit Ausnahme der
im Eigentum der Gemeinde stehen-
den Grundstücke auferlegt. Sind die
Grundstückseigentümer beider Stra-
ßenseiten reinigungspflichtig, so er-
streckt sich die Reinigung nur bis zur
Straßenmitte. Ist die Straße nur ein-
seitig bebaut oder aus anderen Grün-
den nur auf einer Straßenseite ein
reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den, ist die Straße in der gesamten
Breite zu reinigen.
Die Gehwege sind in einer für den
Fußgängerverkehr erforderlichen
Breite von Schnee freizuhalten. Bei
Eis- und Schneeglätte sind die Fuß-

gängerüberwege und die gefährli-
chen Stellen auf den von den Grund-
stückseigentümern zu reinigenden
Fahrbahnen zu bestreuen, wobei
abstumpfende Mittel vorrangig vor
auftauenden Mittel einzusetzen sind.
Auf Gehwegen ist bei Eis- und
Schneeglätte zu streuen, wobei die
Verwendung von Salz oder sonsti-
gen auftauenden Stoffen grundsätz-
lich verboten ist; ihre Verwendung
ist nur erlaubt
• in besonderen klimatischen Aus-

nahmefällen (z.B. Eisregen), in
denen durch Einsatz von ab-
stumpfenden Mitteln keine hin-
reichende Streuwirkung zu er-
zielen ist,

• an gefährlichen Stellen an Geh-
wegen, wie z.B. Treppen, Ram-
pen, Brückenauf- oder -abgän-
gen, starken Gefälle bzw. Stei-
gungsstrecken oder ähnlichen
Gehwegabschnitten. Baum-
scheiben und begrünte Flächen
dürfen nicht mit Salz oder sons-
tigen auftauenden Materialien
bestreut, salzhaltiger oder sons-
tige auftauende Mittel enthal-
tender Schnee darf auf ihnen
nicht gelagert werden.

Soweit Gehwege nicht vorhanden
sind, ist bei Schneefall und Eisglätte

für den Fußgängerverkehr auf dem
Bankett und entlang der Häuser bzw.
Grundstücksgrenzen nach Möglich-
keit eine Gehbahn von mindestens
1,20 m Breite begehbar zu halten.
Der Schnee ist auf dem an die Fahr-
bahn angrenzenden Teil des Gehwe-
ges oder wo dies nicht möglich ist
auf den Fahrbahnrand, jedoch
keinesfalls zur Straßenmitte hin, so
zu lagern, dass der Fahr- und Fuß-
gängerverkehr hierdurch nicht mehr
als unvermeidbar gefährdet oder
behindert wird. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hydran-
ten sind von Eis und Schnee freizu-
halten. Schnee und Eis von Grund-
stücken dürfen nicht auf den Geh-
weg und die Fahrbahn geschafft
werden. Im Interesse der Verkehrs-
sicherheit unserer Straßen und Geh-
wege werden alle Bürger und Bür-
gerinnen darum gebeten, die Räum-
und Streudienste gewissenhaft
durchzuführen. Die Gemeinde Swist-
tal selbst räumt und streut nur die
besonders gefährdeten Straßenab-
schnitte mit nicht unbedeutendem
Verkehr, da es technisch nicht mög-
lich ist, bei Schnee oder Glatteis alle
Fahrbahnen und Gehwege gleichzei-
tig zu räumen und zu streuen. Des-
halb werden innerhalb der Streube-

zirke die Straße in der Reihenfolge
ihrer Verkehrsbedeutung in die Dring-
lichkeitsstufen I, II und III eingeordnet
und nacheinander abgearbeitet.
Damit auch die Streufahrzeuge derDamit auch die Streufahrzeuge derDamit auch die Streufahrzeuge derDamit auch die Streufahrzeuge derDamit auch die Streufahrzeuge der
Gemeinde ihrer Räum- und Streu-Gemeinde ihrer Räum- und Streu-Gemeinde ihrer Räum- und Streu-Gemeinde ihrer Räum- und Streu-Gemeinde ihrer Räum- und Streu-
pflicht gefahrlos nachkommen kön-pflicht gefahrlos nachkommen kön-pflicht gefahrlos nachkommen kön-pflicht gefahrlos nachkommen kön-pflicht gefahrlos nachkommen kön-
nen, werden die Bürger der Gemein-nen, werden die Bürger der Gemein-nen, werden die Bürger der Gemein-nen, werden die Bürger der Gemein-nen, werden die Bürger der Gemein-
de Swisttal gebeten, auf öffentli-de Swisttal gebeten, auf öffentli-de Swisttal gebeten, auf öffentli-de Swisttal gebeten, auf öffentli-de Swisttal gebeten, auf öffentli-
chen Straßen und Plätzen nur dortchen Straßen und Plätzen nur dortchen Straßen und Plätzen nur dortchen Straßen und Plätzen nur dortchen Straßen und Plätzen nur dort
zu parken, wo es straßenverkehrs-zu parken, wo es straßenverkehrs-zu parken, wo es straßenverkehrs-zu parken, wo es straßenverkehrs-zu parken, wo es straßenverkehrs-
rechtlich zugelassen ist. Dabei soll-rechtlich zugelassen ist. Dabei soll-rechtlich zugelassen ist. Dabei soll-rechtlich zugelassen ist. Dabei soll-rechtlich zugelassen ist. Dabei soll-
te auch darauf geachtet werden,te auch darauf geachtet werden,te auch darauf geachtet werden,te auch darauf geachtet werden,te auch darauf geachtet werden,
dass beim Parken noch so viel Platzdass beim Parken noch so viel Platzdass beim Parken noch so viel Platzdass beim Parken noch so viel Platzdass beim Parken noch so viel Platz
übrig bleibt, dass ein LKW mit Streu-übrig bleibt, dass ein LKW mit Streu-übrig bleibt, dass ein LKW mit Streu-übrig bleibt, dass ein LKW mit Streu-übrig bleibt, dass ein LKW mit Streu-
schild problemlos den Rest der Stra-schild problemlos den Rest der Stra-schild problemlos den Rest der Stra-schild problemlos den Rest der Stra-schild problemlos den Rest der Stra-
ße streuen bzwße streuen bzwße streuen bzwße streuen bzwße streuen bzw..... räumen kann. räumen kann. räumen kann. räumen kann. räumen kann. Dies Dies Dies Dies Dies
gilt insbesondere in Straßen mitgilt insbesondere in Straßen mitgilt insbesondere in Straßen mitgilt insbesondere in Straßen mitgilt insbesondere in Straßen mit
WWWWWendehämmern sowie reinen endehämmern sowie reinen endehämmern sowie reinen endehämmern sowie reinen endehämmern sowie reinen An-An-An-An-An-
liegerstraßen, die nach dem Streu-liegerstraßen, die nach dem Streu-liegerstraßen, die nach dem Streu-liegerstraßen, die nach dem Streu-liegerstraßen, die nach dem Streu-
plan der Gemeinde geräumt bzwplan der Gemeinde geräumt bzwplan der Gemeinde geräumt bzwplan der Gemeinde geräumt bzwplan der Gemeinde geräumt bzw.....
gestreut werden müssen.gestreut werden müssen.gestreut werden müssen.gestreut werden müssen.gestreut werden müssen.
Hinweis zur Handhabung auf Fried-
höfen: Der Winterdienst auf den kom-
munalen Friedhöfen der Gemeinde
Swisttal wird nur noch bei Beerdi-
gungen auf dem jeweiligen Friedhof
sowie alle Friedhöfe vor Totenge-
denktagen von der Gemeinde durch-
geführt. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass ein Winterdienst vor
9.00 Uhr hier noch nicht gewähr-
leistet sein muss.
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Gottesdienstordnung für den Seelsorgebereich Swisttal
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 1. 1. 1. 1. 1. J J J J Januar -anuar -anuar -anuar -anuar - Neujahr,
Hochfest der Gottesmutter Maria
9.30 Uhr - LuHl. Messe
17 Uhr - OdHl. Messe
18 Uhr - BuHl. Messe
18 Uhr - HeiHl. Messe
Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
7.55 Uhr - OdRosenkranz

8.30 Uhr - OdHl. Messe (kfd)
9 Uhr - MoHl. Messe
19 Uhr - StrHl. Messe

Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
18 Uhr - HeiEucharistische An-
dacht und Barmherzigkeitsrosen-
kranz

18.30 Uhr - HeiHl. Messe der Frau-
engemeinschaft
18.30 Uhr - LuHl. Messe
19.30 Uhr - BuHl. Messe der
Frauengemeinschaft

Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
18 Uhr - OllHl. Messe

Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar -
Erscheinung des Herrn Afrikatag
9 Uhr - BuHl. Messe
(Herz-Jesu-Andacht)
17.25 Uhr - OdBarmherzigkeits-
rosenkranz
18 Uhr - OdHl. Messe (Herz-Jesu-
Andacht)

Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar
14.30 Uhr - LuTaufe
15 Uhr - BuBeichte
15 Uhr - OdRosenkranz
15.30 Uhr - OdBeichte u.
Anbetung des Allerheiligsten

17 Uhr - MoVAM
17 Uhr - OllVAM
18 Uhr - HeiBeichte

Sonntag, 8. Januar -Sonntag, 8. Januar -Sonntag, 8. Januar -Sonntag, 8. Januar -Sonntag, 8. Januar -
Taufe des Herrn
8.30 Uhr - DüHl. Messe
(mit Sternsinger)
9 Uhr - StrHl. Messe
9.30 Uhr - LuHl. Messe
10.30 Uhr - HeiHl. Messe
(mit Sternsinger)
11 Uhr - BuFamilienmesse
(mit Sternsingern)

Bu = St. Katharina, Dü = Kapelle
St. Katharina, Dünstekoven, Hei
= St. Kunibert, Lu = St. Petrus
und Paulus, Ludendorf, Mie = St.
Georg, Mo = St. Nikolaus, Möm
= Kapelle St. Maria v. d. Immer-
währenden Hilfe, Od = St. Petrus
und Paulus, Oll = St. Martinus,
Str = St. Antonius
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100 Jahre Männerverein
Sankt Martin Heimerzheim
Rückblick auf ein abwechslungsreiches
Jubiläumsjahr 2022

Der Männerverein auf Jubiläumstour in der Rhön. Fotos: MännervereinDer Männerverein auf Jubiläumstour in der Rhön. Fotos: MännervereinDer Männerverein auf Jubiläumstour in der Rhön. Fotos: MännervereinDer Männerverein auf Jubiläumstour in der Rhön. Fotos: MännervereinDer Männerverein auf Jubiläumstour in der Rhön. Fotos: Männerverein

Der Männerverein Sankt Martin
1922 Heimerzheim blickt zum Jah-
resende auf ein abwechslungsrei-
ches Jahr anlässlich seines 100-
jährigen Bestehens zurück. Eine
Jubiläumsfahrt in die Rhön und
die Feier zum 100-jährigen Ver-
einsjubiläum in der Schützenhal-
le in Heimerzheim markierten die
Höhepunkte der Veranstaltungen.
Jubiläumsfahrt in die RhönJubiläumsfahrt in die RhönJubiläumsfahrt in die RhönJubiläumsfahrt in die RhönJubiläumsfahrt in die Rhön
Im Juni unternahmen zahlreiche

Mitglieder eine viertägige Fahrt
in das beliebte Mittelgebirge und
Biosphärenreservat Rhön. Ausge-
hend von Tann-Lahrbach nahe am
3-Länder-Eck, wo Bayern, Hessen
und Thüringen aneinandergren-
zen, besuchten sie begleitet von
einer sachkundigen Reiseleitung
die Gedenkstätte Point Alpha als
Erinnerungsort der deutschen Tei-
lung und die Wasserkuppe, die
auch überregional als Wiege des
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Sankt Martin mit Bettelmann imSankt Martin mit Bettelmann imSankt Martin mit Bettelmann imSankt Martin mit Bettelmann imSankt Martin mit Bettelmann im
neuen Kostümneuen Kostümneuen Kostümneuen Kostümneuen Kostüm

Segelflugs bekannt ist, sowie das
Schwarze Moor an der Hochrhön-
straße und das Franziskaner Klos-
ter Kreuzberg mit seiner bekann-
ten Klostergaststätte.

Gelungene Feier zumGelungene Feier zumGelungene Feier zumGelungene Feier zumGelungene Feier zum
100-jährigen 100-jährigen 100-jährigen 100-jährigen 100-jährigen VVVVVereinsjubiläumereinsjubiläumereinsjubiläumereinsjubiläumereinsjubiläum
Eine gesellige Jubiläumsveranstal-
tung präsentierten die Mitglieder
des Männervereins am 27. August in
der Schützenhalle in Heimerzheim.

Anlässlich des 100-jährigen Be-
stehens waren zahlreiche Verei-
ne, Organisationen und Freunde
erschienen, um ihre Glückwün-
sche zu überbringen und mit dem
Männerverein zu feiern. Nach ei-
nem kurzen Überblick über Mei-
lensteine der Vereinsgeschichte
begeisterte der Kardorfer Musi-
ker Alex Radig von den Los Rockos
mit einem Potpourri aus kölschen
Liedern und Stimmungshits des
Karnevals sowie die St. Martinas,
die Frauen des Männervereins,
mit einer Karaoke-Vorstellung
beliebter Schlager mitreißend das
Publikum.

Neue Kostüme für Sankt MartinNeue Kostüme für Sankt MartinNeue Kostüme für Sankt MartinNeue Kostüme für Sankt MartinNeue Kostüme für Sankt Martin
und Sankt Nikolausund Sankt Nikolausund Sankt Nikolausund Sankt Nikolausund Sankt Nikolaus
Auf der Jubiläumsveranstaltung
wurden erstmals auch die neuen
Kostüme für Sankt Martin und
Sankt Nikolaus ausgestellt, die
nach der Flut dank großzügiger
Spenden beschafft werden konn-
ten. Das neue Sankt Martins-Kos-
tüm kam in der Martinsmesse am
6. November erstmals zum Ein-
satz. Am 9. November kam Sankt
Martin im neuen Gewand hoch zu
Ross nach Heimerzheim geritten,
um in der Abenddämmerung den
Martinszug anzuführen. Beim An-
singen des Weihnachtsbaumes am
26. November erschien der Niko-
laus im neuen Kostüm, um die an-
wesenden Kinder zu beschenken.



Wir in Swisttal – Jahrgang 23 – Nr. 26 – 24. Dezember 2022 – Woche 51 – www.wir-in-swisttal.de18

Sternenzeit - Bella Musica
Adventskonzert

Das festlich geschmückte Dietrich
Bonhoeffer Haus in Odendorf war
mit 160 Gästen voll besetzt, als
die Sängerinnen des Chores
Bella Musica und ihre Gäste,
die Gospel Flames, mit Kerzen-
lichtern in der Hand und dem
Gospel „Shine your light“ in
den Raum einzogen.“Endlich
wieder vor Publikum auftreten
zu dürfen!“ begann die Mode-
ration der beiden Chorsprecher-
innen von Bella Musica, Hete
Bollmohr und Sigrid Arabin-
Möhrer.
Mit ihrer gewohnt lebhaften
und mitreißenden Art dirigierte
die Chorleiterin Monica
Schneider-Henseler das Kon-
zert. Im bunten Programm wech-
selten sich gefühlvolle Lieder,
wie „ That’s christmas to me“
und das russische Wiegenland
„Bajuschki“ mit Gospels, tra-
ditionellen und modernen Weih-
nachts- und Friedensliedern ab.
Eine frohe Stimmung war in al-
len Gesichtern zu sehen und sie
wurde nicht zuletzt durch die
Mitsinglieder hervorgerufen.
Eines der Lieblingslieder des
Chores Bella Musica ist sicher

„Frau Weihnachtsmann“, das
beim Publikum Schmunzeln her-
vorrief. Wer ahnt denn schon,
dass der Weihnachtsmann ver-
heiratet ist und sich allzu gerne
von Frau Weihnachtsmann be-
dienen lässt. Die ist aber der
Eigenarten ihres Mannes über-
drüssig und weiß sich sehr cle-
ver zu helfen.
Für ein Highlight sorgte der viel-
seitige Musiker Klaus Dierolf,
ehemaliges Mitglied der Big-
band der Bundeswehr. Er beglei-
tet den Frauenchor als Pianist
und sorgte für Begeisterung, als
er auf dem Saxophon das Lied
„The Christmas Song“ spielte.
Die Gospel Flames unter der Lei-
tung von Christa Zimmermann
erfreuten das Publikum mit Sät-
zen aus der Spiritual Messe für
Oboe, Chor und Klavier. Miche-
le Schmitz-Bert begleitete auf
der Oboe die Stücke.
„Jetzt bin ich in weihnachtli-
cher Stimmung“ tat ein Zuhö-
rer beim Verlassen des Saales
kund. Dieses Gefühl teilten ne-
ben vielen Gästen auch die Sän-
gerinnen und Sänger des ge-
lungenen festlichen Konzertes.
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Frohe 
Weihnachten!Kölner Str. 43 53919 Weilerswist Tel.: 02254 – 2346 oder anna@sahm-bedachungen.de

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, 
zufriedenes Jahr 2023.

Im neuen Jahr sind wir in Sachen 
Dach wieder für Sie da. 

Ihre Familie Sahm mit Team 
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Weihnachtsmarkt in Heimerzheim
Ein wahrer Besucheransturm sorgte dafür, dass der vom Ortsausschuss für Heimat- und Kulturpflege

organisierte Heimerzheimer Weih-
nachtsmarkt ein voller Erfolg wur-
de. Rund 1.500 Gäste besuchten
das Gelände rund um das Alte
Kloster, das die heimelige Kulis-
se für den kleinen Weihnachts-
markt war. So mussten die Verei-
ne, die für das leibliche Wohl der
Besucherinnen und Besucher zu-
ständig waren, am Sonntag für
Nachschub sorgen, damit auch
alle das reichhaltige Angebot an
Getränken und Speisen genießen
konnten.
Ein facettenreiches Angebot für
Groß und Klein mit weihnachtli-

chem Ambiente erwartete die Be-
sucher, die bereits am Samstag zu
Hunderten auf das Gelände rund
um das Alte Kloster in Heimerz-
heim strömten.
Angelika Neubauer, Vorsitzende
des Ortsausschuss für Heimat-
und Kulturpflege, der maßgeblich
die Organisation der Veranstal-
tung übernommen hatte, resü-
mierte: „Wir freuen uns sehr, dass
viele Heimerzheimer Vereine und
Bürger den Markt bereichern. So
ist es ein Weihnachtsmarkt von
Heimerzheimernfür Heimerzheimer
mit einem breitgefächerten Angebot
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jenseits der Massenware.“
Und gerade in kulinarischer Hin-
sicht hatte der Weihnachtsmarkt
Einiges zu bieten: Frisch zuberei-
tete Churros beim SSV Heimerz-
heim waren ebenso im Angebot
wie die auch von Vegetariern ge-
schätzten gebratenen Champig-
nons der Fluthilfegemeinschaft und
Reibekuchen der Bornheimer Mus-
kanten. „Die Imbissklassiker Brat-
wurst und Schnitzel der GroHeiKa
Heimerzheim durften nicht fehlen.
Etwas Besonderes hatten sich
Royal Rangers der Freikircheein-
fallen lassen. Sie boten Flamm-
lachs an. Wie es sich für einen
Weihnachtsmarkt gehört, kamen
auch Besucherinnen und Besucher
mit süßen Vorlieben auf ihre Kos-
ten. Der Tambourcorps und die
Frauen des Seniorentreffs begrüß-
ten ihre Gäste mit Kuchen und
frischen Waffeln. Weihnachtli-
cheSchokofrüchte konnten die
Besucher am Stand des Maria-Mag-
dalena-Kindergartens erwerben.

Es gab Zuckerwatte und natür-
lich frisch gebrannte Mandeln
bei der Ehrengarde.
Selbst gebackene Plätzchen
hatte der Schützenverein unter
Leitung von Margret Radermacher
im Angebot.
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Broichstr

Wasserschadens

Service

. 77 · 53227 Bonn
info@rbs-bonn.de · www.rbs-bonn.de

Tel.: 0228 / 946 944 58 · Fax: 0228 / 946 944 60

r

Mindestens genau so vielfältig wie
die Speisen war auch das Ange-
bot an Getränken. Ein Renner war
der Eierpunsch am Stand von Li-
bento. Die Bücherei hatte ihren
Stand mit Büchern ebenso aufge-
baut, wie auch die Kinder der
Swistbach-Grundschule, die selbst

gebasteltes Weihnachtliches anbo-
ten. Ein Renner war das Stock-
brot am offenen Feuer, das der
Kindergarten Quellenstraße für
Groß und klein vorbereitet hat-
te. Am Stand des Kindergar-
tens Sonnentor konnten die
Kinder Geschenke filzen.

Strohballen, Lagerfeuer und ein
abwechslungsreiches Bühnen-
programm, das von den Kinder-
gärten, Schulen und Vereinen
gestaltet wurde, luden zum Ver-
weilen ein. Für jeden Gast gab
es an rund 20 Pavillons ein verlo-
ckendes Angebot, ob Kerzen, Ver-
schiedenes aus Holz, getöpferte
Ware, Gravuren, selbst Gestricktes,
Spielzeug oder Süßigkeiten.

Das Organisationsteam um An-
gelika Neubauer hatte ein Pro-
gramm zusammengestellt, das
auf die Adventszeit einstimmte.So
erfreuten die Kinder aus den orts-
ansässigen Kindergärten die Be-
sucher mit ihren Vorträgen. Kin-
der der Klassen 1 und 3 der Swist-
bachschule sangen weihnachtli-
che Lieder. Ihren ersten Auftritt
hatten der neu gegründete Chor
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und die Bläsergruppe der Gesamt-
schule. Die Technik war bei Udo
Ellmer, 2. Vorsitzender des Ort-
sauschuss in besten Händen. Er
stellte sicher, dass alle auftreten-
den Kinder neben dem Applaus
des Publikums mit einem Plätz-
chenpaket, das die Bäckerei Voigt
gespendet hatte, die Bühne am
Alten Kloster verließen.
„Wir freuen uns sehr über das
abwechslungsreiche Programm
und danken den Erzieherinnen der
Einrichtungen und den Lehrerin-
nen und Lehrern der Grundschule
und Gesamtschule, die mit den
Kindern die Vorbereitungen ge-
troffen haben, so das Organisati-
onsteam des OHK. An beiden Ta-
gen stellte der Tambourscorps
Frei Weg unter Beweis, dass ihr
Repertoire auch weihnachtliche
Lieder umfasst. Auch der Besuch
des Nikolaus durfte nicht fehlen.
Begleitet von 3 Kindern wanderte
der Ortsvorsteher Hermann Menth
mit Bischofsmütze, Rauschebart,
Kasel und Hirtenstab an beiden
Tagen über das Gelände und über-
gab kleine Geschenke an die Kin-
der. Der Abschluss des sonntägli-
chen Programms war der Auftritt
des Chores Bella Musica, der un-
ter Leitung von Frau Henseler-
Schneider, das Publikum zum Mit-
singen inspirierte. Alt Bekanntes
und neue Lieder wurden von den
Besuchern freudig mitgesungen.
Der Chor konnte erst nach Zuga-
ben die Bühne verlassen (svs).
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

Kinderärztlicher BereitschaftsdienstKinderärztlicher BereitschaftsdienstKinderärztlicher BereitschaftsdienstKinderärztlicher BereitschaftsdienstKinderärztlicher Bereitschaftsdienst
0228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 444

KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser
Universitätskliniken,
Venusberg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum

Samstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. Dezember
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140

Sonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. Dezember
HimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroder-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Polligsstr. 23, 53359 Rheinbach, 02226/911882

Montag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. Dezember
Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Reichsstr. 51, 53125 Bonn (Röttgen), 0228/9250999

Dienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. Dezember
Behring Behring Behring Behring Behring ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Essiger Str. 1-3, 53913 Swisttal (Odendorf), 02255/94400

Mittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Neuer Markt 11, 53340 Meckenheim, 02225/12555

Donnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. Dezember
Antonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-Apotheke
Toniusplatz 3, 53913 Swisttal (Buschhoven), 02226/5886

Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
Bären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-Apotheke
Am Herrenwingert 6, 53347 Alfter, 02222/5068

Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
ApothekApothekApothekApothekApotheke zur e zur e zur e zur e zur Alten PAlten PAlten PAlten PAlten Postostostostost
Hauptstr. 94, 53340 Meckenheim, 02225/4040

Sonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. Januar
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Vor dem Dreeser Tor 22, 53359 Rheinbach, 02226 2004

Montag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. Januar
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140

Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
HimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroder-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Polligsstr. 23, 53359 Rheinbach, 02226/911882

Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Str. 61, 53913 Swisttal (Heimerzheim), 02254/81300

Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286

Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstr. 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Str. 17, 53359 Rheinbach, 02226 - 916630

Sonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. Januar
Dahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-Apotheke
Dahlienstr. 15, 53332 Bornheim (Waldorf), 02227/911326

(Angaben ohne Gewähr)

Bonn/Rhein-Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik
für Kleintiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pferde
Aggertal, Lohmar-Wahlscheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10
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116 116:116 116:116 116:116 116:116 116:
Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?
Der positive Trend hält an: Fast 40
Prozent der Bundesbürger geben
an, den Sperr-Notruf 116 116 zu
kennen, so die neuesten Ergebnis-
se der aktuellen Marktforschung.
Somit ist der Bekanntheitsgrad der
116 116 in den letzten vier Jahren
um neun Prozent gestiegen. Wie
schon in den Vorjahren zeigt sich,
dass Menschen mit zunehmendem
Alter eher vertraut sind mit dem
Sperr-Notruf. Allerdings wird durch
die Umfrage auch klar, dass man-
che den Sperr-Notruf 116 116
weiterhin nicht von der Rufnummer
116 117, der Kassenärztlichen Ver-
einigung, unterscheiden können.
Zahlungskarten wie girocards oder
Kreditkarten, Personalausweise,
Online-Banking und SIM-Karten -
all diese können über die 116 116
gesperrt werden. Für Verbraucher
ist die Nutzung des Sperr-Notrufs
unkompliziert, denn eine Registrie-
rung oder Anmeldung ist nicht nö-
tig. Der Service ist zudem kosten-
los, ein Anruf bei der 116 116 aus dem
deutschen Festnetz ist gebührenfrei,

aus dem Mobilnetz und aus dem
Ausland können Gebühren anfal-
len. Wer möchte, kann sich auch
die kostenlose Sperr-App herunter-
laden: Hier können die Daten der
Zahlungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch
diese Applikation gewährt.

SGO Landesliga Damen: Pflichtaufgabe erfüllt
TuS Niederpleis gg. SG Ollheim-Straßfeld  23:32 (11:14) -

SGO „Bad Cats“ freuen sich über Sieg in NiederpleisSGO „Bad Cats“ freuen sich über Sieg in NiederpleisSGO „Bad Cats“ freuen sich über Sieg in NiederpleisSGO „Bad Cats“ freuen sich über Sieg in NiederpleisSGO „Bad Cats“ freuen sich über Sieg in Niederpleis

Das erste Meisterschaftsspiel im
neuen Jahr bestreiten die SGO
Damen am Samstag, 21. Januar
2023, beim Tabellenführer BTB
Aachen. Anpfiff in der Sporthalle
Gillesbachtal im Branderhofer
Weg 15 in 52066 Aachen ist dann
um 20 Uhr. Die Mannschaft freut
sich dabei wieder über jede Un-
terstützung. An dieser Stelle
möchte sich die Damenmann-
schaft der SG Ollheim-Straßfeld
ganz herzlich bei allen Zuschau-
er/innen, Fans, Sponsoren und
sonstigen Förderern für die erneu-
te, tolle Unterstützung in diesem
Jahr bedanken und wünscht Allen
ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest, sowie einen guten
„Rutsch“ ins neue Jahr 2023. Die
„Bad Cats“ freuen sich schon jetzt
darauf, alle nach dem Jahreswech-
sel wieder gesund und voller Elan
in der Halle begrüßen zu können.
SGO - wo Handball lebt
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Wegraine in Swisttal werden artenreicher
Ende Oktober hat die BiologischeEnde Oktober hat die BiologischeEnde Oktober hat die BiologischeEnde Oktober hat die BiologischeEnde Oktober hat die Biologische
Station in Straßfeld und OllheimStation in Straßfeld und OllheimStation in Straßfeld und OllheimStation in Straßfeld und OllheimStation in Straßfeld und Ollheim
die ersten fünf die ersten fünf die ersten fünf die ersten fünf die ersten fünf WWWWWegregregregregraine mit re-aine mit re-aine mit re-aine mit re-aine mit re-

gionalem gionalem gionalem gionalem gionalem Wildblumen SaatgutWildblumen SaatgutWildblumen SaatgutWildblumen SaatgutWildblumen Saatgut
eingesät. Damit hat die prakti-eingesät. Damit hat die prakti-eingesät. Damit hat die prakti-eingesät. Damit hat die prakti-eingesät. Damit hat die prakti-
sche Umsetzung des Insekten-sche Umsetzung des Insekten-sche Umsetzung des Insekten-sche Umsetzung des Insekten-sche Umsetzung des Insekten-

schutz Projektes „Vernetztesschutz Projektes „Vernetztesschutz Projektes „Vernetztesschutz Projektes „Vernetztesschutz Projektes „Vernetztes
Rainland“ in Swisttal begonnen.Rainland“ in Swisttal begonnen.Rainland“ in Swisttal begonnen.Rainland“ in Swisttal begonnen.Rainland“ in Swisttal begonnen.
Dies ist ein KooperationsprojektDies ist ein KooperationsprojektDies ist ein KooperationsprojektDies ist ein KooperationsprojektDies ist ein Kooperationsprojekt

des ETN edes ETN edes ETN edes ETN edes ETN e.V.V.V.V.V.,. ,. ,. ,. , der Hochschule der Hochschule der Hochschule der Hochschule der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg und der Biolo-Bonn-Rhein-Sieg und der Biolo-Bonn-Rhein-Sieg und der Biolo-Bonn-Rhein-Sieg und der Biolo-Bonn-Rhein-Sieg und der Biolo-
gischen Station im Rhein-Sieg-gischen Station im Rhein-Sieg-gischen Station im Rhein-Sieg-gischen Station im Rhein-Sieg-gischen Station im Rhein-Sieg-
Kreis eKreis eKreis eKreis eKreis e.V.V.V.V.V..... Ziel des Projektes ist es Ziel des Projektes ist es Ziel des Projektes ist es Ziel des Projektes ist es Ziel des Projektes ist es
in den sechs linksrheinischen Ge-in den sechs linksrheinischen Ge-in den sechs linksrheinischen Ge-in den sechs linksrheinischen Ge-in den sechs linksrheinischen Ge-
meinden die meinden die meinden die meinden die meinden die Artenvielfalt vonArtenvielfalt vonArtenvielfalt vonArtenvielfalt vonArtenvielfalt von
Wegrainen zu erhöhen.Wegrainen zu erhöhen.Wegrainen zu erhöhen.Wegrainen zu erhöhen.Wegrainen zu erhöhen.
Welche Wegraine ausgewählt
werden wird von der Biologischen
Station und der Gemeinde in Ab-
stimmung mit den angrenzenden
Bewirtschaftern entschieden. Die
Einsaaten finden nicht auf land-
wirtschaftlicher Fläche statt und
die Saatgutmischungen sind so
gewählt, dass seltenes Befahren
z.B. zum Erreichen anliegender
Flächen, von den ausgewählten
Pflanzen toleriert wird. So wird
die landwirtschaftliche Produkti-
on nicht eingeschränkt.
Die ersten vorbereitenden Maß-
nahmen, wie das Mulchen der
Wegraine und das Zerkleinern
bzw. Entfernen der Grasnarbe hat
das Team vom Bauhof Swisttal
übernommen. Julia Vasbender, die
Projektleiterin vom „Vernetzten
Rainland“, bedankt sich herzlich
für die gute Zusammenarbeit. Ein-
zelne Wegraine haben die Mitar-
beiter der Biologischen Station
mit einer Fräse vorbereitet. Im
zweiten Schritt wurde eine Mi-
schung aus kräuterreichem Regi-
osaatgut per Hand auf dem vor-
bereiteten Saatbett verteilt und
angewalzt. Jetzt braucht es Ge-
duld. Die ersten Blüten werden
im kommenden Frühjahr zu se-
hen sein. Die volle Pracht der neu
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Garagentore
+  Komfortable und sichere Lösungen

+  Optimale Raumnutzung

+  Montagefreundlich und wartungsarm

Specht GmbH  |  Christian-Lassen-Str. 16, 53117 Bonn  |  Tel. 0228 67 91 67  |  info@spechtgmbh.com

www.spechtgmbh.com

Große Ausstellung
Mo. – Do.  07.30 – 17.30 Uhr
Fr.  07.30 – 16.00 Uhr
Sa.  10.00 – 13.00 Uhr

Mischung aus kräuterreichem Re-Mischung aus kräuterreichem Re-Mischung aus kräuterreichem Re-Mischung aus kräuterreichem Re-Mischung aus kräuterreichem Re-
giosaatgut wird per Hand auf demgiosaatgut wird per Hand auf demgiosaatgut wird per Hand auf demgiosaatgut wird per Hand auf demgiosaatgut wird per Hand auf dem
vorbereiteten Saatbett verteiltvorbereiteten Saatbett verteiltvorbereiteten Saatbett verteiltvorbereiteten Saatbett verteiltvorbereiteten Saatbett verteilt

eingesäten Wegraine wird sich je-
doch erst in ein bis zwei Jahren
zeigen.
Arten- und strukturreiche Weg-
raine haben in der Agrarlandschaft
verschiedene Funktionen. Sie stel-
len für viele Pflanzen und Tiere
einen Lebensraum dar. Die Raine
sind Rückzugsort, bieten Nah-
rungsangebot und in stehenge-
lassenen Pflanzenstängeln kön-
nen Insekten überwintern. Zudem
fördern sie die Vernetzung zwi-
schen bestehenden Lebensräumen
und somit den genetischen Aus-
tausch. Dieser ist wichtig, um Le-
bensgemeinschaften langfristig zu

erhalten.
Gerne werden Vorschläge für ar-
tenarme Wegraine, die sich für
eine Einsaat eignen, entgegen-
genommen (vernetztes-
rainland@rtn-ev.de). Diese sollten
folgende Bedingungen erfüllen,
damit eine Bearbeitung möglich
ist: 1. Sie befinden sich in kom-
munalem Besitz.
2. Sie liegen in der offenen Land-
schaft. 3. Sie haben eine Breite
von mindestens 1,2 m. 4. Sie sind
möglichst ebenerdig und nicht zu
stark geneigt.
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
EuropäischerEuropäischerEuropäischerEuropäischerEuropäischer
TTTTTierierierierier- und Naturschutz e- und Naturschutz e- und Naturschutz e- und Naturschutz e- und Naturschutz e.V.V.V.V.V.....
Julia Vasbender, (Projektleitung)
Todtenmann 8
53804 Much
02245 / 619018
j.vasbender@etn-ev.de
Biologische Station im Rhein-Biologische Station im Rhein-Biologische Station im Rhein-Biologische Station im Rhein-Biologische Station im Rhein-
Sieg-Kreis eSieg-Kreis eSieg-Kreis eSieg-Kreis eSieg-Kreis e.V.V.V.V.V.....
Lukas Lindenberg und Maren Isfort,
(Projektmitarbeiter, fachliche
Betreuung)
Robert-Rösgen-Platz 1
53783 Eitorf
02243 / 847906
lindenberg@
biostation-rhein-sieg.de
isfort@biostation-rhein-sieg.de
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SG Ollheim-Strassfeld informiert
Herbstmeister lässt es auch auf der Bowlingbahn krachen

E-Jugend der SG Ollheim-E-Jugend der SG Ollheim-E-Jugend der SG Ollheim-E-Jugend der SG Ollheim-E-Jugend der SG Ollheim-
Strassfeld hatte viel SpaßStrassfeld hatte viel SpaßStrassfeld hatte viel SpaßStrassfeld hatte viel SpaßStrassfeld hatte viel Spaß
beim Bowlingbeim Bowlingbeim Bowlingbeim Bowlingbeim Bowling

Am vergangen Wochenende ba-
ten die E-Jugend-Trainerinnen
Kathrin und Olja ihre Truppe zur
Weihnachtsfeier.

Dabei fehlte am frühen Samstag
nur ein einziger Spieler. Dabei lie-
ßen es die Spielerinnen und Spie-
ler der E-Jugend nach einer mehr
als überragender Hinrunde in den
Handballhallen auch auf der Bow-
lingbahn ordentlich krachen.

Marie stellte dabei auch die wil-
den Jungs in den Schatten und
spielte eine grandiose 120er Run-
de. Anschließend schloss man das
tolle Sportjahr bei einem gemein-
samen Essen mit den Eltern und
Geschwisterkindern ab, bei dem
es nicht nur für die erfolgreichen
Kids, sondern auch für die beiden
Coaches kleine Präsente gab.

Sportlich reißen indes die guten
Nachrichten nicht ab. Der ärgste
Verfolger aus Bad Münstereifel
verlor in Folge zwei Spiele, wäh-
rend die SGO spielfrei hatte.

Die Truppe führt die Tabelle
nunmehr mit 9:1 Punkten an und
hat zu den ärgsten Verfolgern aus
Rheinbach (6:4) und Bad Münste-
reifel (5:5) ein derzeit beruhigen-
des Polster.

Weiter geht es ab dem 10. Januar
2023 mit den Trainingseinheiten
und am 21. Januar 2023 mit ei-
nem Heimspiel gegen die HSG
Euskirchen, wo man den Platz an
der Tabellenspitze verteidigen
möchte. Anwurf ist um 14.30 Uhr,
für das leibliche Wohl wird wie
immer gesorgt sein.

Weiterhin sucht die E-Jugend wei-
tere Spieler des Jahrganges 2012/
2013. Das Training findet derzeit
dienstags von 17 bis 18.30 und
freitags jeweils von 16 bis 17.30
Uhr (große Sporthalle Höhenring)
in Heimerzheim statt.

Eure SG Ollheim-Straßfeld,
...wo Handball lebt!
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Umwelt schonen, Benzinkosten sparen
Wer E10 tankt, senkt den CO2-Ausstoß und entlastet die Haushaltskasse
Hohe Kraftstoffpreise sind ein Dau-
erproblem für Menschen, die auf ihr
Kraftfahrzeug angewiesen sind.
Zudem möchte wohl jeder einen klei-
nen Beitrag dazu leisten, die CO2-
Bilanz zu verbessern und ein Stück
mehr Unabhängigkeit von Rohstoff-
importen zu gewinnen. Dennoch be-
obachtet der Zentralverband Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK),
dass viele Autofahrer noch immer
einen Bogen um die E10-Zapfsäulen
an den Tankstellen machen.
TTTTTechnische echnische echnische echnische echnische VVVVVorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüberorbehalte gegenüber
E10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründetE10 meist unbegründet
Grund dafür sind laut ADAC-Technik-
präsident Karsten Schulze technische
Vorbehalte. „Dabei ist die überwie-
gende Mehrheit der in Deutschland
zugelassenen Benzin-Pkw vom Her-
steller für E10 freigegeben“, betont
Schulze. Das Benzin mit der höheren
Beimischung von Biokraftstoff ist im
Vergleich zum E5 Ottokraftstoff im
Schnitt um fünf Cent pro Liter günsti-
ger. Nicht nur bei Vielfahrern macht
sich die finanzielle Einsparung bemerk-
bar. Zudem gibt Schulze zu bedenken,
dass jeder Einzelne durch das Tanken
von E10 zum Klimaschutz beiträgt:
„Jährlich könnten im Straßenverkehr
bis zu drei Millionen Tonnen Kohlen-

MARKISEN UND MARKISENTÜCHER, WINTERGARTEN-
BESCHATTUNGEN, GLASDÄCHER, TEXTILE KONFEKTION

Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel, BAB 59 Abf. Pützchen
Mo.- Fr. 8 -17 Uhr, Sa. 9 -13 Uhr · www.franz-aachen.com

TRADITIONELL
INDIVIDUELL
INNOVATIV

SPAREN Sie mit unseren

WINTTEERRPRRREISSEEN!!
Anrufen & Termin vereinbaren

0228-466989

Kluge 
 Köpfe 
kaufen 
jetzt!

WINTERPREIS-MARKISEN

dioxid eingespart werden.“
Seit über zehn JahrenSeit über zehn JahrenSeit über zehn JahrenSeit über zehn JahrenSeit über zehn Jahren
im Dauereinsatz bewährtim Dauereinsatz bewährtim Dauereinsatz bewährtim Dauereinsatz bewährtim Dauereinsatz bewährt
E10 steht seit rund zehn Jahren an
allen Tankstellen zur Verfügung und
hat sich in langjährigem Einsatz be-
währt. In der Regel können alle Ben-
ziner mit Baujahr ab November 2010
problemlos damit betankt werden.
Doch auch viele ältere Pkw vertra-
gen den umweltfreundlicheren Treib-
stoff ohne Weiteres. Oft genügt schon
ein Blick in die Tankklappe oder in
die Betriebsanleitung, im Zweifels-
fall kann man in der Kfz-Werkstatt
nachfragen oder online unter
www.dat.de/e10 nachschauen. Wich-
tige Informationen rund um den Ein-
satz des klimafreundlicheren Kraft-
stoffs liefert auch ein Flyer mit dem
Titel „E10 für mein Auto (k)ein Pro-
blem“, den der ZDK gemeinsam mit
weiteren Verbänden herausgibt. Den
Flyer finden Verbraucher in vielen
Kfz-Meisterwerkstätten in ganz
Deutschland. Er beantwortet Fragen
wie „Beeinflusst E10 Leistung, Ver-
schleiß oder Ölwechsel?“, „Besteht
die Gefahr von Beschädigungen?“,
„Wie viel Geld kann ich wirklich spa-
ren?“, „Und wie schützt E10
überhaupt das Klima?“. (djd)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 07. Januar 2023Samstag, 07. Januar 2023Samstag, 07. Januar 2023Samstag, 07. Januar 2023Samstag, 07. Januar 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr02.01.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
TiereTiereTiereTiereTiere

HundeHundeHundeHundeHunde
Exklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolle
Tier-FotografieTier-FotografieTier-FotografieTier-FotografieTier-Fotografie

www.petram-fotografie.de,
Tel. 0175/5105310

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:
komplette Haushaltsauflösung,
Rollatoren, Hörgeräte, Porzellan, Arm-
banduhren, Orientteppiche, Schmuck,
Essbesteck, Zahngold, Melitäria 1. +
2. Weltkrieg, Streichinstrumente.
Tel. 0177/7381279, Fr. Koppenhagen

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac

Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung
Tel.: 01634623963 Hr. Braun! Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot. Hygienevorschriften vorhanden
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